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Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mölschow beschließt die als Anlage 
beigefügte 4. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Mölschow über 
die Erhebung einer Hundesteuer.

 

Sachvortrag:
Durch die Änderung der Verordnung über das Führen und Halten von Hunden 
(Hundehalterverordnung - HundehVO M-V) vom 11. Juli 2022 besteht die 
Notwendigkeit die derzeitig gültige Satzung der Gemeinde über die Erhebung einer 
Hundesteuer zu ändern, da die Benennung der Rassen der gefährlichen Hunde 
weggefallen ist.

In der Hundesteuersatzung unter § 5, Steuermaßstab und Steuersatz, wird der 
Absatz 2 geändert und es wird der Absatz 3 hinzugefügt. Die weiteren Absätze 
ändern sich fortlaufend.

 
 

Anlage/n
1 Hundesteuer MÖL (öffentlich)


	Anlage/n

